
 

EHRENKODEX 
der DLRG Ortsgruppe Beckum-Lippetal e.V. 
 

Alle Mitglieder der DLRG Beckum-Lippetal e.V. verpflichten sich verbindlich in ihrer 
ehrenamtlichen Tätigkeit folgende Regeln zum Wohle der Gemeinschaft einzuhalten: 
 
1. Achtung der Selbstbestimmung 

Die Abstimmung von sportlichen, aber auch anderen Zielen geschieht in Abspra-
che mit den Kindern und Jugendlichen sowie ihren Erziehungsberechtigten. 

2. Respekt 
Jede/r wird angenommen so wie sie/er ist. Ihre/Seine Möglichkeiten und Grenzen 
werden beachtet. 

3. Auftrag 
Alle Erwachsenen und Jugendlichen ermutigen sich gegenseitig, dass Interessen 
wahrgenommen werden können und gehen sozial angemessen miteinander um. 
Dieses Verhalten soll Kindern und Jugendlichen Vorbild sein. 

4. Achtsamkeit 
Alle Mitglieder achten auf die Intimsphäre und individuelle Schamgefühle von sich 
selbst und anderen. Das bezieht sich auf körpernahe Trainingsübungen und den 
sprachlichen Umgang miteinander. 

5. Anstand 
Bei sportlichen und außersportlichen Angeboten gelten Regeln im Umgang mitei-
nander, die der DOSB festgelegt hat. 

6. Recht auf körperliche Unversehrtheit 
Niemandem soll Gewalt geschehen, weder psychisch, physisch noch sexuell. 

7. Gesundheit 
Die sportlichen Regeln unseres Stammverbandes garantieren körperliche Unver-
sehrtheit. Drogen- und Medikamentenmissbrauch sind gesundheitsgefährdend 
und werden nicht geduldet. Der Genuss von Alkohol muss immer verantwortbar 
sein. 

8. Fair-Play 
Der Umgang miteinander soll stets sportlich und sozial fair, unkompliziert und di-
rekt sein. 

9. Hilfen 
Das Leben miteinander läuft nicht immer nach Regeln ab, weil bestimmte Um-
stände dies ändern. Deshalb gibt es eine weibliche Ansprechpartnerin und einen 
männlichen Ansprechpartner in diesem Verein, die/der hilft, Lösungen für Konflikte 
oder Schwierigkeiten zu finden. 

 
Durch die Unterschrift bestätigt der Vorstand den durch die Mitgliederversammlung 
gefassten Beschluss zur Genehmigung und Einführung dieses Ehrenkodexes. Der 
Ehrenkodex wird somit Bestandteil der Vereinssatzung und ist über deren Anerken-
nung Voraussetzung und Bedingung für die Mitgliedschaft in der DLRG Beckum-
Lippetal. 

Beckum, am 22.05.2016 
 
Der Vorstand 


